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Die steuerliche Behandlung der von Arbeitnehmern 
selbst gezahlten Beiträge für eine Unfallversicherung 
ist schnell erklärt: Deckt der Versicherungsvertrag 

ausschließlich berufliche Unfälle ab, stellen die Zahlungen 
in voller Höhe Werbungskosten dar. Das gilt auch für Un-
fälle zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte. 
Für die Risikoabdeckung außerberuflicher Unfälle ist da-
gegen der Sonderausgabenabzug vorgesehen. Umfasst der 
vereinbarte Versicherungsschutz sowohl den beruflichen 
als auch den privaten Bereich, sollen die Beitragszahlun-
gen einschließlich Versicherungssteuer grundsätzlich an-
hand konkreter Angaben des Versicherungsunternehmens 
aufgeteilt werden. Aus Vereinfachungsgründen lassen die 
Finanzbehörden alternativ den jeweils hälftigen Werbungs-
kosten- und Sonderausgabenabzug zu. Darüber hinaus blei-
ben vom Arbeitgeber übernommene Versicherungsbeiträge 
als Reisenebenkosten steuerfrei, soweit sie Unfälle bei einer 
Auswärtstätigkeit abdecken.
Weitaus komplizierter gestaltet sich die lohnsteuerliche Be-
handlung der laufenden Beitragszahlungen hingegen bei 
freiwillig vom Arbeitgeber abgeschlossenen Unfallversiche-
rungen. Denn obwohl sich die Finanzbehörden mittlerweile 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zuguns-
ten geschädigter Arbeitnehmer angeschlossen haben, bleibt 
auch künftig grundsätzlich zu unterscheiden, ob die Aus-
übung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag ausschließ-
lich dem Arbeitgeber oder seinem Arbeitnehmer zusteht.

Qual der Wahl
Im ersteren Fall stellen die laufenden Beiträge nach dem 
Anwendungsschreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) 
vom 28. Oktober 2009 (‑ IV C 5 – S 
2332/09/10004  – [Faxabruf 09001 
321231 532, 6 Seiten]) zumindest im 
Zahlungszeitpunkt noch keinen Ar-
beitslohn dar. Erst im Schadensfall 
verlangen die Finanzbehörden die 
Lohnversteuerung aller bis dahin auf 
den Versicherungsschutz des betref-
fenden Arbeitnehmers entrichteten 
Beiträge, maximal jedoch der ausge-

zahlten Versicherungsleistung. Keine Rolle spielt bei der 
Nachversteuerung, ob der Unfall im beruflichen oder au-
ßerberuflichen Bereich eingetreten ist und eine Einzelun-
fallversicherung oder Gruppenunfallversicherung besteht. 
Überraschenderweise werden langjährige Arbeitsverhält-
nisse von der für alle Finanzämter verbindlichen Verwal-
tungsanweisung benachteiligt. So brauchen bei einem 
Arbeitgeberwechsel nur die seit Begründung des neuen 
Dienstverhältnisses entrichteten Beiträge der Lohnbesteu-
erung selbst in den Fällen unterworfen werden, in denen 
der bisherige Versicherungsvertrag vom neuen Arbeitgeber 
fortgeführt wird.
Kann stattdessen der Arbeitnehmer seinen Versicherungs-
anspruch unmittelbar gegenüber dem Versicherungsunter-
nehmen geltend machen, fließt bereits im Zeitpunkt der 
Beitragszahlung durch den Arbeitgeber lohnsteuerpflichti-
ger Arbeitslohn zu. Davon gehen die Finanzbehörden vor 
allem dann aus, wenn die Vertragsbedingungen eine Aus-
zahlung der Versicherungsleistung an den Arbeitnehmer 
vorsehen.
Ob bereits die laufenden Versicherungsbeiträge lohnbesteu-
ert werden oder erst ein späterer Schadensfall zu Nachforde-
rungen führt, will folglich schon bei der vertraglichen Ausge-
staltung einer freiwilligen Unfallversicherung berücksichtigt 
sein. Gesetzliche Schadensersatzansprüche sind allerdings 

nicht betroffen: Soweit der Arbeitge-
ber aufgrund eines im beruflichen Be-
reich eingetretenen Unfalls gesetzlich 
zur Schadensersatzleistung verpflich-
tet ist oder ein zivilrechtlicher Scha-
densersatzanspruch des Arbeitneh-
mers wegen schuldhafter Verletzung 
arbeitsvertraglicher Fürsorgepflichten 
besteht, bleiben die Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung auch 
künftig steuerfrei.
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Schließen Unternehmer freiwillige Unfall-
versicherungen für ihre Arbeitnehmer ab, 
drohen im Schadensfall Nachforderungen 
vom Finanzamt. Welche Vertragsgestal-
tungen erlaubt das Lohnsteuerrecht?

Berechnungsbeispiele zum Thema 
Unfallversicherung und Steuern erhal-
ten Sie, wenn Sie uns eine E-Mail mit 
dem Stichwort „Unfallversicherung“ 
an creditreform-service@fachverlag.
de senden. Oder besuchen Sie unser 
Download-Center auf www.creditre-
form-magazin.de.
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